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Der Gesetzentwurf über die Civil Ehe
Berlin den 11 Dezember Der dem Hause der Ab

geordneten gestern vorgelegte Entwurf eines Gesetzes
über die Beurkundung des Personenstandes und
die Form der Eheschließung hat folgenden Wortlaut

Wir Wilhelm von Gottes Gnaden König von Preußen e
verordnen mit Zustimmung beider Häuser des Landtages für den
Umsang der Monarchie mit Ausnahme des Bezirks des Apellations
gerichtshoses zu Eöln und des Gebietes der ehemaligen freien Stadt
Frankfurt a M was folgt

Erster Abschnitt Allgemeine Bestimmungen
Z 1 Die Beurkundung der Geburten Heirathen und Sterbe

fälle erfolgt ausschließlich durch die vom Staate bestellten Standes
beamten mittelst Eintragung in die dazu bestimmten Register

H 2 Die Amtsbezirke der Standesbeamten werden dergestalt
abgegrenzt daß sie einen oder mehrere Gemeinde Bezirke umfassen
Größere Gemeinden können in mehrere Bezirke getheilt werden Für
jeden Standesbeamten werden ein oder mehrere Stellvertreter bestellt
Die Abgrenzung der Bezirke und die Bestellung der Standesbeamten
sowie deren Stellvertreter geschieht durch den Regiernngs Prästdenteu
Lauddrosteu Der vom Staate den Standesbeamten ertheilte Aus

trag ist stets widerruflich
Z 3 Jeder Gemeindebeamte insbesondere jeder Gemeindevor

steher Bürgermeister ist verpflichtet für denjenigen Bezirk H 2
zu welchem der Bezirk seines Hauptamtes gehört das Amt eines
Standesbeamten oder Stellvertreters zu übernehmen Dieselbe Ver
pflichtung haben die Vorsteher der aus mehreren Gemeinden eines
Kreises zusammengesetzten Verwaltungsbezirke Amtsvorsteher Amt
männer HardeSvoigte Kirchspielvoigte n s w mit Ausnahme jedoch
der Amtshauptleute in der Provinz Hannover und der Amtmänner
im Regierungsbezirk Wiesbaden

Z 4 Den aus Grund der Bestimmungen des H 3 ernannten
Standesbeamten ist von den Gemeinden ihres Amtsbezirks eine im
Mangel einer Vereinbarung zwischen den betreffenden Gemeinden und
den Beamten von dem Regierung Präsidenten Landdrosten festzu
setzende Entschädigung für ihre Mühewaltung zu gewähren Bestellt
der Staat andere Personen als die nach Z 3 verpflichteten Beamten
zu Standesbeamten so sällt diese Entschädigung der Staatskasse zur
Last Die sächlichen Kosten werden in allen Fällen von den Gemein
den getragen

z 5 Deu Gemeinden und Gemeindevorsteher werden rücksicht
lich der Bestimmungen der FZ 2 bis 4 die selbständigen Gutsbezirke
und die GntSvorsteher gleich geachtet

H 6 Der RegiernngL Präsident Landdrost ist befugt neben
dem ordentlichen Standesbeamten des Hauptbezirks H 2 inner
halb bestimmter örtlicher Grenzen auch Geistliche zu Standesbeamten
zu bestellen Dieselben sind alsdann ermächtigt und verpflichtet in
Beziehung auf diejenigen Personen welche sich an sie wenden alle
Standesakte mit voller rechtlicher Wirkung zu vollziehen Durch die
Bestellung eines solchen Nebenbeamten wird die Zuständigkeit des
ordentlichen Standesbeamten nicht berührt

z 7 Die Aussicht über die Amtsführung der Standesbeamten
liegt dem Staatsanwalt bei dem Kollegialgericht erster Instanz ob
in dessen Bezirk dieselben ihren Amtssitz haben Er ist zur Verhält
gnng von Warnungen Verweisen und Ordnungsstrafen bis zu dreißig
Thalern befugt welche letztere durch da zuständige Gericht zu voll

strecken smd
tz 8 Bon jedem Standesbeamten sind drei Standesregister nnter

der Bezeichnung Geburtsregister Heirathsregister Stcrberegister
zu führen

Z 9 Die Eintragung in die Standesregister sollen unter fort
laufenden Nummern und ohne Zwischenränme und Abkürzungen ge
schrieben werden wobei die erforderlichen Zahlenangaben in Buch
staben auszudrücken sind Jede Eintragung soll enthalten 1 Ort uud
Tag derselben 2 die Unterschrift des Standesbeamten Eintragungen
welche aus Grund einer dem Standesbeamten mündlich gemachten An
zeige oder vor demselben abgegebenen Erklärung erfolgen sind in
Gegenwart der Betheilig en vorzunehmen und sollen serner enthalten
3 den Vermerk des Standesbeamten daß und auf welche Weise er
sich die Ueberzeugung von der Identität der Beteiligten verschafft hat
4 die Bescheinigung des Standesbeamten daß die Eintragung den
Betheiligten vorgelesen und von ihnen genehmigt worden ist 5 die
Unterschrist der Betheiligten Schreibensuukundige haben statt der Un
terschrist ihr Handzeichen beizufügen welches vom Standesbeamten
zu beglaubigen ist Zusätze Löschungen oder Aenderungen sind am
Rande zu vermerken nnd gleich der Eintragung selbst besonders zu
vollziehen

tz 10 Der Standesbeamte hat von jedem Register ein Neben
Exemplar zn führen in welchem jede Eintragung noch am Tage ihrer
Vornahme in einer durch den Standesbeamten zu beglaubigten Ab
schrift nachzutragen ist Nach Ablauf des Kalenderjahres hat der
Standesbeamte jedes Register unter Vermerkung der Zahl der darin
enthaltenen Eintragungen im Haupt und Neben Exemplar abzuschlie
ßen und das Nebeu Exemplar dein Staatsanwalt einzureichen Der
Letztere hat dieses nach ersolgter Priisung dem Gericht zur Ausbewah
rung zuzustellen Eintragungen welche nach Einreichung des Neben
Exemplars in dem Haupt Exemplar der Register gemacht werden
sind gleichzeitig dem Staatsanwalt in beglaubigter Abschrift mitzu
theilen Der Letztere hat dafür zu sorgen daß diese Eintragungen
dem bei Gericht niedergelegten Neben Eremplar beigeschrieben werden

H 11 Die ordnungsmäßig gesührten Standesregister IZ 8 10
beweisen diejenigen Thatsachen zu deren Beurkundung sie bestimmt
und welche in ihnen eingetragen sind bis der Nachweis der Fälschung
oder der Unrichtigkeit der Anzeigen und Feststellungen aus Grund deren
die Eintragung stattgefunden hat erbracht ist Dieselbe Beweiskraft
haben die Auszüge welche als gleichlautend mit den Registern bestä
tigt und mit der Unterschrift und dem Dienstsiegel des Standesbeam
ten oder des zuständigen Gerichtsbeamten versehen sind Inwiefern
durch Verstöße gegen die Vorschriften dieses Gesetzes über Art und
Form der Eintragungen und Beweiskraft aufgehoben oder geschwächt
wird ist nach freiem richterlichen Ermessen zu beurtheilen

Z 12 Die Führung der Standesregister und die darauf bezüg
lichen Verhandlungen erfolgen kosten und stempelfrei Gegen Zahlung
der in dem angehängten Tarif festgesetzten Gebühren müssen die
Standesregister zur Einsicht vorgelegt sowie beglaubigte Auszüge
Z 11 aus demselben ertheilt werden Die Gebühren bezicht der
Standesbeamte Unvermögenden Betheiligten und wo das amtliche
Interesse es erfordert ist die Einsicht der Register und die Ertheilnng
der Auszügegebühren frei zu gewähren Jeder Auszug einer Ein
tragung muß auch die zu derselben gehörigen Ergänzungen und Be
richtigungen enthalten

Zweiter Abschnitt Von den Geburtsregistern
H 13 Jede Geburt eines Kindes ist innerhalb einer Woche

dem Standesbeamten des OrtS wo die Niederkunft stattgefunden hat
anzuzeigen

S 14 Zur Anzeige sind verpflichtet 1 der eheliche Vater
2 die Hebeamme und der Arzt welche bei der Niederkunst zugezogen
waren 3 jede andere dabei zugegen gewesene Person 4 derjenige
in dessen Wohnung oder Behausung die Niederkunft erfolgt ist
b die Mutter sobald sie dazu im Stande ist Jedoch tritt die Ver

pflichtung der in der vorstehenden Reihenfolge später genannten Per
sonen nur dann ein wenn ein früher genannter Verpflichteter nicht
vorhanden oder derselbe an der Erstattung der Anzeige behindert ist

Z 15 Die Anzeige ist mündlich von dem Verpflichteten selbst
oder durch eine andere ans eigener Wissenschaft unterrichtete Person
zu machen

s 16 Bei Geburten welche sich in öffentlichen Anstalten Ent
bindnngS Hebeammen Kranken Gesangen Anstalten n f w er
eignen trifft die Verpflichtung zur Anzeige ausschließlich den Vor
steher der Anstalt Es genügt eine schriftliche Anzeige in amtlicher
Form

Z 17 Dem Standesbeamten bleibt überlassen sich von der
Richtigkeit der Anzeige ss 13 16 wenn er dieselbe zu bezweifeln
Anlaß hat in geeigneter Weife Ueberzeugung zu verschaffen

Z 18 Die Eintragung des Gebnrtsfalles soll enthalten 1 Vor
nnd Familiennamen Atter Stand oder Gewerbe und Wohnort des
Anzeigenden 2 den Ort den Tag und die Stunde der Geburt bei
mehreren Kindern die Zeitsolge der Geburt 3 das Geschlecht des
Kindes 4 die Vornamen des Kindes 5 Vor und Familiennamen
Stand oder Gewerbe und Wohnort der Eltern Standen die Vor
namen des Kindes zur Zeit der Anzeige noch nicht fest so sind die
selben nachträglich und längstens binnen zwei Monaten nach der Geburt
anzuzeigen Ihre Eintragung erfolgt am Rande der ersten Ein
tragung

H 19 Wenn ein Kind todt geboren oder bei der Geburt ver
storben ist so muß die Anzeige spätestens am nächstfolgenden Tage
geschehen Die Eintragung ist alsdann mit dem im H 18 nnter
Nr 1 3 und S angegebenen Inhalte nur im Sterberegister zu ma
chen Aus einer solchen Eintragung ist kein Beweis dasür oder da
wider zn entnehmen daß das Kind gelebt habe

Z 2V Wer ein neugeborues Kiud findet ist verpflichtet hiervon
spätestens am nächstfolgenden Tage Anzeige bei der Ortspolizei Behörde
zu machen Die letztere hat die ersorderlichen Ermittelungen vorzu
nehmen und bei dem Standesbeamten des Orts der Ausfiudung die
Eintragung in das Geburtsregister zu beantragen Dieselbe soll ent
halten die Zeit den Ort und die Umstände des Auffindens die Be
schaffenheit und Kennzeichen der bei dem Kinde vorgefundenen Kleider
die körperlichen Merkmale des Kindes sein vermuthliches Alter sein
Geschlecht die Behörde oder die Person bei welcher das Kind unter
gebracht worden und die Namen welche man ihm beilegt

s 21 Das Anerkenntnis der Vaterschaft zu einem unehelichen
Kinde darf in das Geburtsregister nur dann eingetragen werden wenn
dasselbe in Person vor dem Standesbeamten bei der Eintragung des
Geburtsfalles oder in einer gerichtlich oder notariell aufgenommenen
Urkunde abgegeben worden ist

tz 22 Wenn die Anzeige eines Geburtsfalles über drei Monate
verzögert wird so darf die Eintragung nur mit Genehmigung des
Staatsanwalt nach Ermitielnng des Sachverhalts erfolgen Die
Kosten dieser Ermittelung sind dnrch das zuständige Gericht von dem
jenigen einzuziehen welcher die rechtzeitige Anzeige versäumt hat

H 23 Veränderungen welche sich ach Eintragung der Geburt
in den Standesrechten eines Kindes ereignen Feststellnng der Vater
schast zu einem unehelichen Kinde durch Anerkenntniß oder richterliches
Urtheil Legitimation Adoption sc sind aus den Antrag eines Bethei
ligten am Rande der über den Geburtsfall vorgenommenen Eintragung
beizuschreiben wenn der rechtliche Vorgang welcher der Veränderung
zum Grunde liegt durch öffentliche Urkunden nachgewiesen wird

Dritter Abschnitt Von der Form der Eheschließung und
den Heiraths Registern

H 24 Eine bürgerlich gültige Ehe kann nur in der durch dieses
Gesetz vorgeschriebenen Form geschlossen werden

H 25 Für den Abschluß der Ehe ist der Standesbeamte
zuständig in dessen Bezirk einer der Verlobten seinen Wohnsitz
hat oder sich gewöhnlich aushält Unter mehreren zuständigen
Standesbeamten haben die Verlobten die Wahl Eine nach den Vor
schriften dieses Gesetzes geschlossenen Ehe kann nicht ans dem Grunde
angesochten werden weil der Standesbeamte welcher zu deren Ab
schlüsse mitgewirkt nicht der zuständige gewesen sei

Z 26 Auf schriftliche Ermächtigung des zuständigen Standes
beamten kann die Eheschließung auch vor dem Standesbeamten eines
anderen Orts stattfinden

H 27 Der Schließung der Ehe soll ein Aufgebot vorhergehen
Für dessen Anordnung ist jeder Standesbeamte zuständig vor welchem
nach Z 25 die Ehe geschlossen werden kann

Z 28 Vor Anordnung des Ausgebots sind dem Standesbeamten
H 27 die zur Eingehung der Ehe gesetzlich nothwendigen Ersorder

nisse als vorhanden nachzuweisen Insbesondere haben die Verlobten
in beglaubigter Form beizubringen 1 ihre Geburtsurkunden 2 die
zustimmende Erklärung derjenigen Personen deren Einwilligung nach
dem Gesetze erforderlich ist Der Beamte kaun die Beibringung
dieser Urkunden erlassen wenn ihm die Thatsachen welche durch die
selben sestgestellt werden solle persönlich bekannt oder aus andere Weise
glaubhast nachgewiesen sind Auch kann er von unbedeutenden Ab
weichungen in den Urkunden beispielsweise von einer verschiedenen
Schreibart der Namen oder einer Verschiedenheit der Vornamen ab
sehen wenn in anderer Weise die Identität der Betheiligten festge
stellt wird Der Beamte ist berechtigt den Verlobten die eidesstatt
liche Versicherung über die Richtigkeit der Thatsachen abzunehmen
welche durch die vorliegenden Urkunden oder die sonst beigebrachten Be
weismittel ihm nicht als hinreichend sestgestellt erscheinen

H 29 Das Ausgebot muß bekannt gemacht werden 1 in der
Gemeinde oder in den Gemeinden woselbst die Verlobten ihren
Wohnsitz haben 2 wenn einer der Verlobten seinen gewöhnlichen
Ausenthalt außerhalb seines gegenwärtigen Wohnsitzes Hai oder seinen
Wohnsitz innerhalb der letzten sechs Monate gewechselt hat auch in
der Gemeinde seines jetzigen Ausenthaltes oder früheren Wohnsitzes
Die Bekanntmachung muß die Vor und Familiennamen den
Stand oder das Gewerbe uud den Wohnort der Verlobten und
ihrer Eltern enthalten Sie ist während zweier Wochen an dem
Raths oder Gemeindehause oder sonstigen zu Bekanntmachungen der
Gemeindebehörde bestimmten Stelle auszuhängen

Z 3l Ist einer der Orte an welchem nach Z 29 da Alls
gebot bekannt zu machen ist außerhalb Preußens belegen so ist an
Stelle des an diesem Orte zu bewirtenden Aushanges die Bekannt
machung auf Kosten des Antragstellers einmal in ein Blatt einzu
rücken welches an dem ausländischen Orte erscheint oder verbreitet
ist Die Eheschließung ist nicht vor Ablauf einer Woche nach dem
Tage der Ausgabe der betreffenden Zeitnngs Nummer zulässig Es
bedarf dieser Einriickung nicht wenn eine Bescheinigung der betres
fenden ausländischen Ortsbehörde dahin beigebracht wird daß ihr von
dem Bestehen eines Ehehindernisses nichts bekannt sei

ß 31 Kommen Ehehindernisse zur Kenntniß des Standes
beamten so hat er die Schließung der Ehe abzulehnen Einsprachen
welche sich auf andere Gründe stützen hemmen die Schließung der
Ehe nicht j

H 32 Soll die Ehe vor einem anderen Standesbeamten als
demjenigen geschlossen werden welcher das Aufgebot angeordnet hat
so hat der letztere eine Bescheinigung dahin auszustellen daß und
wann das Aufgebot vorschriftsmäßig ersolgt ist und das Ehehinder
nisse nicht zu seiuer Kenntniß gekommen sind

H 33 Der Staatsanwalt in dessen Amtsbezirk die Ehe ge
schloffen werden soll kann wenn eine vorhandene Lebensgefahr oder
andere dringende Gründe einen Aufschub der Eheschließung nicht ge

statten eine Abkürzung der in den ZZ 29 und 30 für die Bekannt
machung bestimmten Fristen und in vesonders dringenden Fällen den
gänzlichen Wegfall des Aufgebots bewilligen Im Mangel dieser
Voraussetzungen kann eine gänzliche Befreiung vom Aufgebot nur im
Wege Königlicher Dispeusatiou ersolgeu

Z 34 Das Aufgebot verliert seine Kraft und muß wiederholt
werden wenn seit dessen Vollziehung sechs Monate verstrichen sind
ohne daß die Ehe geschlossen worden ist

35 Die Schließung der Ehe ersolgt in Gegenwart von zwei
Zeugen durch die an die Verlobten einzeln und nach einander gerichtete
seierliche Frage des Beamten ob sie erklären daß sie die Ehe mit
dem gegenwärtigen anderen Theile eingehen wollen dnrch die bejahende
Antwort der Verlobten und durch den hierauf erfolgenden Ausspruch
des Beamten daß er sie nunmehr Krast des Gesetze für rechtmäßig
verbundene Eheleute erkläre Verwandtschaft oder Schwägerschäst
zwischen den Betheiligten und den Zeugen oder zwischen den Zeugen
untereinander steht deren Zuziehung nicht entgegen

H 36 Die Ehe erlangt mit dem Abschluß vor dem Standes
beamten bürgerliche Gültigkeit

Z 37 Die in das Heirathsregister einzutragende Heirathsnr
kunde soll enthalten 1 Ort und Tag der Eheschließung 2 Vor
und Familiennamen Alter Stand oder Gewerbe GeburtS und
Wohnort der die Ehe eingehenden Personen 3 Vor und Familien
namen Alter Stand oder Gewerbe und Wohnort ihrer Eltern
4 Vor und Familiennamen Alter Stand oder Gewerbe und Wohn
ort der zugezogenen Zeugen 5 die aus Besragen des Beamten ab
gegebene Erklärung der Verlobten sowie d e erfolgte Verkündigung
ihrer Verbindung

Z 38 Ist eine Ehe getrennt für ungültig oder für nichtig
erklärt worden so hat die Staatsanwaltschaft zu veranlassen daß
dies auf Grund einer mit der Bescheinigung der Rechtskraft versehenen
Ausfertigung des Urtheils am Rande der HeirathSurkunde eingetragen
werde

Vierter Abschnitt Von den Sterberegistern
H 39 Jeder Sterbesoll ist spätestens am nächstfolgenden Tage

dem Standesbeamten des Orts wo der Tod ersolgt ist anzuzeigen
Z 4V Zu der Anzeige verpflichtet ist das Familienhaupt be

ziehungsweise die Wittwe und wenn ein solcher Verpflichteter nicht
vorhanden oder an der Anzeige behindert ist derjenige in dessen Woh
nung oder Behausung der Sterbefall sich ereignet hat

Z 41 Die ZZ 15 17 kommen anch in Beziehung auf die An
zeige der Sterbefälle zur Anwendung Hat eine amtliche Ermittelung
über die Todesursache stattgefunden so erfolgt die Eintragung des
Sterbesalles auf Grund der schriftlichen Mittheilung der zuständigen
Behörde

ß 42 Die Eintragung des Sterbefalls soll enthalten 1 Vor
und Familiennamen Alter Stand oder Gewerbe Wohnort und Ge
burtsort des Verstorbenen 2 Vor und Familiennamen seines Ehe
gatten 3 Vor und Familiennamen Stand oder Gewerbe und
Wohnort der Eltern des Verstorbenen 4 Ort Tag und Stunde des
ersolgten Todes soweit diese Verhältnisse bekannt sind 5 Vor und
Familiennamen Alter Stand oder Gewerbe und Wohnort des An
zeigenden

H 43 Keine Beerdigung darf vor der Eintragung des Sterbe
falleS in das Stcrberegister stattfinden Ist die Beerdigung früher
ersolgt so darf die Eintragung des Sterbesalles nur mit Genehmi
gung des StaatsauwaltS uach Ermittelung des Sachverhalts ersolger

Fünfter Abschnitt Von der Beurkundung des Personen
standes der auf der See befindlichen Personen

H 44 Geburten und Sterbesälle welche sich auf Seeschiffen
während der Reise ereignen sind uach den Vorschriften dieses Gesetzes
spätestens am nächstfolgenden Tage nach der Geburt oder dem Todes
falle von dem Schiffer unter Zuziehung von zwei Schiffsoffizieren
oder anderen glaubhaften Personen in dem Tagebuche zu beurkunden
Bei Sterbesällen ist zugleich die muthmaßliche Ursache des Todes zu
vermerken

Z 45 Der Schiffer hat zwei von ihm beglaubigte Abschriften
der Urkunden demjenigen Seemannsamte bei dem es zuerst geschehen
kann zn übergeben Eine dieser Abschriften ist bei dem SeemannS
amte aufzubewahren die andere ist demjenigen Standesbeamten, in
dessen Bezirk die Eltern des Kindes beziehungsweise der Verstorbene
ihren Wohnsitz haben oder zuletzt gehabt haben behufs der Eintra
gung in das Register zuzusertigen

Z 46 Ist der Schiffer verstorben so hat der Steuermann die
in den HZ 44 45 dem Schiffer auferlegten Verpflichtungen zu
erfüllen

Z 47 Sobald das Schiff in den inländischen Hafen eingelaufen
ist in welchem es seine Fahrt beendet ist das Tagebuch dem für den
Hafenort zuständigen Staatsanwalt vorzulegen Dieser hat beglau
bigte Abschrift der in das Tagebuch eingetragenen Standesurkunde dem
Standesbeamten in dessen Register der Fall gehört H 45 Behufs
Kontrolirung der Eintragungen zuzustellen
Sechster Abschnitt Vou der Berichtigung der Standesregister

Z 48 Die Berichtigung einer Eintragung in dem Standes
register darf nur ersolgen wenn dieselbe durch ein gerichtliches Urtheil
geboten ist oder wenn die Berichtigung eines Irrthums aus Antrag
eines Betheiligten durch den zuständigen Staatsanwalt angeordnet
wird Der Letztere hat wenn ein solcher Antrag gestellt wird die
Betheiligten über den Antrag zu hören und zu diesem Zwecke geeig
netensall eine Aufforderung durch ein öffentliche Blatt zu erlassen
Wird von einem Betheiligten gegen die verlangte Berichtigung Wider
spruch erhoben so ist der Antragsteller aus den Rechtsweg zu ver
weisen Die Berichtigung ersolgt durch Beschreibung eines Vermer
kes am Rande der zu berichtigenden Eintragung Die Berichtigung
kann solchen Betheiligten welche derselben nicht zugestimmt haben
nicht entgegengesetzt werden

Siebenter Abschnitt Schluß Bestimmungen
z 49 Wer den in den ZZ 13 16 18 20 39 41 vorge

schriebenen Anzeigepflichten nicht nachkommt wird mit Geldstrafe bis
zu fünfzig Thalern oder mit Hast bestraft Die Strafe fällt weg wenn
die Anzeige obwohl nicht von den zunächst Verpflichteten doch recht
zeitig gemacht worden ist Die bezeichnete Strafe trifft anch den
Schiffer oder Steuermann welcher den Vorschriften der Z 44 47
zuwiderhandelt Die Standesbeamten sind außerdem befugt die zu
Anzeigen oder zu sonstigen Handlungen auf Grund dieses Gesetze
verpflichteten Personen hierzu durch Ordnungsstrafen anzuhalten welche
jedoch für jeden einzelnen Fall den Betrag von Fünf Thalern nicht
übersteigen dürsen

Z 50 In welcher Weise die Verrichtungen der Standesbeamten
in Bezug auf solche Militärpersonen wahrzunehmen sind welche ihr
Standquartier nicht in Preußen oder dasselbe nach eingetretener Mo
bilmachung verlassen haben oder welche sich auf den in Dienst gestell
ten Schiffen oder anderen Fahrzeugen der Marine befinden wird
durch Königliche Verordnung bestimmt

Z 51 Den mit der Führung der Kirchenbücher und Standes
register bisher betraut gewesenen Behörden und Beamten verbleibt die
Berechtigung und Verpflichtung über die bis zur Wirksamkeit dieses
Gesetzes eingetretenen Geburten Heirathen und Sterbesälle Atteste zu
ertheilen

K 52 Das gegenwärtige Gesetz tritt mit dem ten
1874 in Kraft
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Z 53 Alle diesem Gesetze entgegenstehenden Borschriften treten
außer Kraft Ein gleiches gilt von den Bestimmungen welche die
Schließung einer Ehe wegen Verschiedenheit des Religionsbekenntnisses
verbieten und welche eine staatliche Einwirkung auf die Vollziehung
der Taufe anordnen

54 Die Minister de Innern und der Justiz haben die zum
Vollzuge dieses Gesetzes erforderlichen Anordnungen zu treffen

Gegeben ic
Gebühren Tarif

Zu H 12 An Gebühren kommen zum Ansatz 1 Für Vor
legung eines Register Jahrgangs zur Einsicht für jeden Jahrgang
eine halbe Mark 2 Für jeden beglaubigten Auszug aus den Re
gistern mit Einschluß der Schreibegebühren 1 Mark Bezieht sich der
Auszug aus mehrere Eintragungen und erfordert derselbe das Nach
schlagen von mehr als einem Jahrgange der Register für jeden weiter
nachzuschlagenden Jahrgang noch eine halbe Mark

Kirchliche Wahlen
Die wahlberechtigten Mitglieder der St Ulrichs

Gemeinde werden zu einer Berathung über die bevorste
henden kirchlichen Wahlen auf

Donnerstag den 18 December Abends 7 V Uhr
in den Saal des Volksschnlgebiindes

hierdurch ergebenst eingeladen
Der Gemeinde Rirchenralh zu 8t Alrich

Pestalozzi Bereiu Halle und Umgegend
Die zweite General Versammlung wird Tonnerstag

den 18 December Abends 8 Uhr im Kühlen Brun
nen stattfinden

Tagesordnung
1 Vertheilung der Unterstützungen pro erstes Halb

jahr 2 Versteigerung mehrerer dem Vereine geschenkter
Bücher 3 Mittheilungen

Halle den 12 December 1873 Der Vorstand

Taubstummen Anstalt
Sonnabend den 2t December cr Nachmittags ö Uhr

findet im Saale des Neumarktschießgrabens die Weih
nachts Beschcerung der Taubstummen statt Die geehrten
Damen des Frauen Vereins und alle geehrten Freunde
unserer Anstalt welche an der stillen Freude der armen
Kinder Theil nehmen möchten werden hierzu freundlichst
eingeladen

Den geehrten Loosinhabern zur gefälligen Nachricht
daß wegen Krankheit des unterzeichneten Vorstehers die
Verloosung vor Weihnachten nicht mehr stattfinden kann
Eine weitere Bekanntmachung des Termins wird seiner Zeit
durch dieses Blatt stattfinden

Halle den 15 December 1873 Klotz
Dreszer Gesaugverein

Dienstag den 1k Abends 7 Uhr Uebung im neuen
Schützenhaus

Anmeldungen neuer aktiver Mitglieder Damen sowie
Herren nehme ich in meiner Wohnung RathhauSgasse 18

entgegen A W DreSzer
Wohlthätigkeit

Durch Hrn vr S wurden 20 A verfallener Kauf
schilling aus dem Verkauf eines Rockes Seitens eines Un
mündigen als Geschenk zur Armenkasse gezahlt

Halle den 11 December 1873
Die Armen Direltio

Börsen Versammlung tu Halle am 13 Decbr 1873
Bei ausreichender Zufuhr und Angebot in Mustern und bei

schwacher Kauflust blieben die zuletzt notirten Preise ohne Aenderung
U II 1000 Kilo nach Qualität 8l 92 Thlr bez Mehl ruhig

Bäcker und sonstige Konsumenten versorgt

Roggen 1000 Kilo hier gewachsener 73 74 Thlr bez, fremder
billiger Mehl ruhig

Gerste 1000 Kilo feine Lheval bis 76 Thlr bez, feine Landgerste
bis 74 Thlr bez, untergeordnete und fehlerhafte auch zu niedrigen
Preisen schwer verkäuflich

Gerstenmalz bv Kilo loco hiesiges 5 Thlr bez fremdes von
geringer Qualität SV Thlr gefordert

Hafer 1000 Kilo feine gelbe Qualität 62 63 Thlr bez 36
37 Thlr p 100 Pfd B

Hülseufrücht 1000 Kilo Bohnen und Erbsen in allen Qual täten
matt und geschäftslos Linsen weniger knappes Angebot gefragt
und preishaltend

Kümmel hochfein fest 11 11 Thlr bez
Wicken 1000 Kilo ohne Geschäft
Mai 1000 Kilo fest 66 Thlr bez
Lupinen 1000 Kilo gefragt gelbe 56 Thlr blaue 53 Thlr zu notiren
Kleefaaten 50 Kilo ohne Handel
Otlsaaten 1000 Kilo loco Raps 86 Thlr bez 77 78 Thlr p

152 Pfd B,
Glärke bv Kilo kleines Geschäft Fabriken halten auf 10 Thlr incl
Spiritus 10 000 Liter pCl loco fest arivft 21 Thlr

bez Rüben 21 Thlr bez
MbLl S0 Kilo unverändert bei stillem Geschäft 10 Thlr gefordert

9 Thlr geboten
Prima S laröl 50 Kilo 1 still Preise nominell ohne Aende
Petroleum deutsch 50 Kilo rung
Rohzucker 50 Kilo ruhig Preise stabil in roher und raffinuter Waare

gemahlene matt
Rübenfyrup b0 Kilo 4 4 Thlr bez
Rübeumelaffe 50 Kilo 48 49 Sgr bez

K r ch 50 i o ragt und ohne Offerten
Kartoffeln 1000 Kilo Speise 17 18 Thlr bez Brenn 11 12

Thlr bez
Oelkuchen 50 Kilo f st hiesige 2 Thlr gehalten
Futtermehl 50 Kilo fest 3 3 Thlr bez
Kleie 50 Kilo Roggen 2 Thlr bezahlt Weizen 1

2 Thlr b
Malzkeim 50 Kilo 1 Thlr
Heu 50 Kilo 1 1 Mr bez

WSW

Bekanntmachung
Der Herr Fabrikant Carl Graeb ist auf seinen Antrag als Armen Vorsteher im

7 Bezirk entlassen An seine Stelle ist der Herr Holzhändler Lohmann Taubengasse 17b
zum Armen Vorsteher gewählt

Halle den 9 December 1873 Der Magistrat
Bekanntmachung

Da sich durch die nicht unbeträchtlichen Anbauten vor dem Rannischen Thore sowie
in der Liebenauerstraße und auf der Pfännerhöhe die Geschäfte der 7 Armen Bezirks Com
misfion wesentlich vermehrt haben so haben wir für dieselben noch 2 Armen Vorsteher
ernannt und zwar

1 für die Thorstraße das Areal des Wohnungs Vereins Herrn Rentier Schwetschle
vor dem Rannischen Thore 1

2 für die Liebenauerstraße und die Anbauten auf der Pfännerhöhe Herm Schacht
Meister Loether Wörmlitzerstraße 7

waS hierdurch zur allgemeinen Kenntniß gebracht wird

Halle den 11 December 1873 Der Magistrat
Bekanntmachung

Der Herr Fleischermeister Carl Dettenborn hier ist da angeblich sein Geschäft
ihn derart in Anspruch nimmt daß er sich den Pflichten der Armenpflege nicht sermr
widmen kann auf seinen Antrag als Armen Vorsteher im 6 Bezirke entlassen An seine
Stelle ist der Herr Röhrmeister Angnst Leonhardt hier Mühlgasse 8 zum Armenvor
steher gewählt

Halle den II December 1873 Der Magistr at
Steckbrief

Der frühere Schuhmacher jetzige Arbeiter Friedrich Eduard Faulmann von hier
hat sich seit einiger Zeit wiederum aus hiesiger Stadt entfernt und seine Familie in hüls
loser Lage zurückgelassen Es wird ergebenst ersucht den p Fanlmann im Betretungssalle
mittelst ZwangS Reise Route unter Nachrichtgabe anher zurückzuweisen

p Faulmann ist 38 Jahr alt 1,70 Meter groß hat schwarze Haare schwarzen
Schnurr uud Backenbart langes blasses Gesicht und ist schwächlicher Statur

Halle a S den 12 December 1873 Die Polizei Verwaltung

Bekanntmachung
Einführung des uenen Porto Tarifs für Packet uud Wertsendungen

Am 1 Januar 1874 tritt der neue Portotarif für Packet und Werthsendungen
in Kraft

1 Das Porto für Packete bis 5 Kilogramm 10 Pfd einschließlich beträgt
auf Entfernungen bis 10 Meilen 2 Sgr auf alle weitere Entfernungen 5 Sgr für
Packete n über 5 Kilogramm für die ersten 5 Kilogramm di vorstehenden Sätze und
für jedes weitere Kilogramm Vs bis 5 Sgr je nach der Lintferuung

2 Das Porto für Briefe mit Werthangabe beträgt auf Entfernungen bis
10 Meilen 2 Sgr auf alle weiteren Entfernungen 4 Sgr

3 Die Versicherungsgebühr für Briefe und Packete mit Werthangabe beträgt
V Sgr für je 100 Thaler odereinen Theil von 100 Thalern mindestens jedoch ISgr

4 Für die als Sperrgut anzusehenden Packete wird das Porto um die Hälfte er
höht Als Sperrgut gelten alle Packete welche iu irgend einer Dimension 1V Nieter über
schreiten oder welche in einer Dimension 1 Meter in einer anderen Meter überschreiten
und dabei weniger als 10 Kilogramm wiegen oder welche bei der Verladung einen unver
hältnismäßig großen Raum in Anspruch nehmen bz eine besonders folgsame Behandlung
erfordern z B Körbe mit Pflanzen und Gesträuchen Hutschachteln oder EarlonS in Holz
gestell Möbel Korbgeflechte Blumentische Kinderwagen u s w

5 Bei Packeten bis 5 Kilogramm und bei Briefen mit Werthangabe im Nicht
franlirnngsfalle das Porto um 1 Sgr erhöht

Es ist dringend wünschenswerth daß künftig auch bei den Packe und Werch
fendungen gleichwie dies bereits bei den Briefen der Fall ist die Frankirung die Regel
bilde Der Tarif für Sendungen bis 5 Kilogramm und für Werthbriefe ist so einfach taß
die Absender das Porto dafür mit Leichtigkeit selbst berechnen und die Sendungen bereits
mit Freimarken frankirt einliefern können Ein Verzeichniß der im Umkreise von
10 Meilen liegenden Postorte ist bei jeder Postanstalt ausgehängt

6 Der neue Tarif gilt im gesammten Deutschen Verkehr des ReichS Postgebiets und
findet auch auf die Sendungen nach und aus fremden Ländern bezüglich der auf Deutschem
Gebiete zurückzulegenden Strecken gleichmäßig Anwendung mit vorläufiger Ausnahme jedoch
der im Verkehr mit Oesterreich Ungarn oder darüber hinaus vorkommenden Sendungen

Berlin den 29 November 1873 Kaiserliches General Postamt
Retour Sendung

Ein Packet an Siegmund Jacobi in
Leipzig 1 F schwer

Halle den 13 December 1873
Kaiserliches Post Amt

Ritter
Peitschendiebstahl

Eine vermuthlich gestohlene lange unten
am Griff schwarz gezeichnete Fuhrmanns
peitsche liegt auf meinem Bureau zur Ansicht
bereit Den Diebstahl betreffende Anzeigen
bitte ich mir zu erstatten

Halle den 9 December 1873
Der Staats Anwalt

Holz Bersteigerung
In der Königlichen Oberförsterei Schkeuditz

auf dem Unterforste Schkeuditz sollen
am Sonnabend den 27 December

von Vormittags 19 Uhr ab
circa 3 N eichene Nutzscheite

10 U Kloben und Stöcke
50 lüsterne Stangen

8 Hundert haselne Bandstöcke 1 u

2 Klasse
12 Korbbügel

1300 N Unterholz Reisig
öffentlich versteigert werden

Kauflustige wollen sich zur obenbemerkten

Zeit im Schlage 14 einfinden und von den
näheren Bedingungen an Ort und Stelle sich
unterrichten

Schkeuditz am 13 December 1873
Königliche Oberförsterei

1 geübte Plätterin sucht Kundschaft Aus

kunft gr UlrichSftr 50 2 Tr

Holz Versteigerung
Am Freitag den 19 December d I

Vormittags 10 Uhr sollen in der Mühle
zu Zöckeritz V Meile von Bitterfeld
Meile von Del tzfch

circa 84 Stück starke Nutzenden theils von
Canadischen theils von Pyra
miden Pappeln im Ganzen
134,99 Cubm enthaltend ferner

14 Stück Birken Nutzenden mit 3,5k
Cubm

Rm Eichen Kloben
Pappeln Kloben
Erlen Knüppel
Pappeln Knüppel
Eichen Reifig
Erlen Reisig und
Pappeln Reisig

öffentlich meistbietend verkauft werden Sämmt
liches Holz lagert unmittelbar am Wege und
in der Nähe der Zöckeritzer Mühle Son
stige Bedingungen im Termine

Zöckeritz den 12 December 1873
Königliche Oberförsterei

Borggreve

2

46
4

18
15

175
413

Guttapercha verk Schlag gr Märkerstr 18
Ich suche zum sofortigen Antritt einen zu

verlässigen flinken Menschen als HauSmauu
R Loest Nr 9 Klausthor Vorstadt

1 Arbeiter in eine Stärkefabrik gesucht
Steinweg 37

S Kochmamsells Haus u
müdcheu u Kellnerbnrscheu find gute St
Gärtuer Kutscher u Hausknechte suchen
Dienst d Fr Deparade gr Schlamm 10

Zum Mitbetriebe eines demnächst in Dres
den neu zu eröffnenden großen Restaurant
mit Hotel garni wird ein folirer unverhei
ratheter Mann mit IV 2 Niils Einlage

s Teilnehmer
gesucht welchem Buchhaltung Cassenwesen
und Fremdenverkehr übertragen werden würde

Gefl Offerten gelangen durch die Annon
cen Expcdition von Friedrich Boigt m
Chemnitz unter H R 916 an den Su
chenden

Ein gebildeter Mann Hausbesitzer sucht
unter bescheidenen Ansprüchen Stellung am
liebsten als Kafsenbote oder dergl Kaution
genügend vorhanden Näheres unter Z Z
B in der Exped

Eine Wohnuug
bestehend aus 5 St 3 K Küche u Zu
behör zu vermiethen gr Schlamm 3
Anzusehen Vorm 19 12

Eine Wohnung St K K für 40
ist sofort oder später an ruhige kinderlose
Leute zu vermiethen Alter Markt 3

Eine Hausmaunswohuung von Stube
K u K ist gegen Uebernahme der betr
Hausarbeit zum 1 April zu beziehen Be
werbunge n u Ad r Hausman n in d Exp

Eine Herrschaftliche Bel Etage ist sofort
zu vermiethen Mühlwtg 11 bestehend aus
6 Stuben mit allem Zubehör nebst Pferde
stall und Wagenremise

Mühlweg 11 3 Pidcen mit Küche und
Mädchenkammer an eine einzelne Dame zu
vermiethen

S Stuben nebst Kammer
ohne Möbel an 1 oder 2 Herren xsr 1 Ja
nuar zu vermiethen Leipzigerstraße 55 II

Eine sreundl möbl Stube u K vornh
ist sogleich oder Neujahr an 1 oder 2 Her
ren zu verm Leipztgerstraße 13 3 Etage

Eine sein möbtirte Stube und Schlafzim
mer zum 1 Januar 1874 oder sofort zu
vermiethen Zu erfragen bei

Gnndermaun gr Ulnchsstr aße 1

S Möbl Stube u K v 1 o 2 Her
ren sos zu b ez gr Schlamm 19 Part
M öbl Wohn verm sos kl UtrichSstr Ib II

Schlafstelle m K kl Ulrichsstraße Id II
2 anst Schläfst kl Brauhausgasse 3 I
Schläfst m K Märkerftraße 21 1 Tr

Landwehrstr 12 2 Tr 2 anst Schläfst
Schläfst offen an der Halle 13
Anst Schlafstelle Markt 18 3 Tr

Mteths Gesuch
Offerten auf eine Wohnung im Parterre

oder 1 Tr in der Nähe der Bahnhöfe am
liebste zum 1 April beziehbar 2 Stuben
2 Kammern Küche nebst Bodenraum 40 bis
50 Fuß Länge werden unter Sir 299 in
der Exped d Bl nebst Preisangabe erbeten

Köuigliche meteorologische Station
14 December 1873
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